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„Teleradiologie ist so wirtschaftlich und  
effizient, dass sie Liegezeiten verkürzt!“
Das Jahr 2000 begann mit einem Seufzer der Erleichterung: Die Apo-
kalypse wegen des Millennium- oder Y2K-Bugs war nicht eingetreten. 
Es gab die ersten Nokia-Handys ohne Antenne. DVDs verdrängten die 
VHS-Videokassette. Und 18 Millionen Deutsche nutzten regelmäßig 
das Internet. In diesem digitalen Umfeld entstand vor 25 Jahren das 
Netzwerk für Teleradiologie in Dillingen im Saarland (heute: reif & 
möller diagnostic-network ag). Ursula Katthöfer (textwiese.com) sprach 
mit dem Gründer und Vorstand, Dr. Torsten Möller, Facharzt für Radio-
logie und mehrfacher Buchautor.

Redaktion: Wie kam Ihnen die Idee, 
radiologische Bilder nicht mehr auf Film 
zu produzieren, um sie anschließend 
am Schaukasten zu betrachten?

Dr. Möller: Das ist einfach erklärt: So 
wie wir heute nach innovativen Lösun-
gen suchen, haben wir es auch da-
mals gemacht. In unserer radiologi-
schen Gemeinschaftspraxis befunde-
ten wir für zwei Krankenhäuser in der 
Nähe. Ein 25 Kilometer entferntes 
Haus wollte unseren Service eben-
falls. Das war ein Problem, denn Tele-
radiologie war Ende der 90er-Jahre 
noch nicht erfunden. So kamen wir 
auf die Idee, nicht den Radiologen, 
sondern die Bilder auf die „Reise“ zu 
uns zu schicken.

Redaktion: Die Technik hat sich seit-
dem extrem gewandelt. Welche techni-
schen Möglichkeiten gab es damals?

Dr. Möller: Datenleitungen gab es 
nicht. Aber die Post bot die technische 
Innovation Photophone an. Damit ha-
ben wir Röntgenbilder per Videokame-
ra abgefilmt und per ISDN übertragen. 
Dem gingen natürlich Tests voraus. Wir 
testen alle Innovationen, bevor wir sie 
als Dienstleistung anbieten. Dieses Ver-
fahren funktionierte so gut, dass wir 
die erste Teleradiologie in den Betrieb 
unserer Praxis aufnahmen. Das sprach 
sich herum, sodass wir vor 25 Jahren 
eine eigene Firma für die Teleradiolo-
gie gründeten. Seitdem hat sich an un-
serer Leidenschaft, Service und Befun-
dung zu verbessern, nichts geändert.

Redaktion: Wie stand es damals um 
die Akzeptanz unter den Radiologen?

Dr. Möller: Manche hatten Angst, dass 
ihnen die Arbeit weggenommen und 
beispielsweise in Indien für billiges 

https://www.rwf-online.de/downloads/downloads-allgemein/2025/honorar-bewertung-radiologischer-leistungen-ebm-2026
https://www.rwf-online.de/downloads/downloads-allgemein/2025/honorar-bewertung-radiologischer-leistungen-ebm-2026
https://www.rwf-online.de/downloads/downloads-allgemein/2025/honorar-bewertung-radiologischer-leistungen-ebm-2026
https://www.rwf-online.de/downloads/downloads-allgemein/2025/honorar-bewertung-radiologischer-leistungen-ebm-2026
https://www.textwiese.com
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Geld befundet würde. Doch fehlte 
dieser Angst die Grundlage. Denn 
die Radiologie ist vielschichtig und 
komplex. Teleradiologie setzt eine 
Facharztausbildung und Berufserfah-
rung voraus. Durch die gute Arbeit 
unseres und anderer Unternehmen 
konnten wir skeptische Kollegen da-
von überzeugen, dass wir zu einer 
qualitätsvollen Medizin beitragen. 
Die Angst verflüchtigte sich.

Redaktion: Was war rechtlich er-
laubt, was war verboten?

Dr. Möller: Es gab anfangs überhaupt 
keine Regulierung. Wie das in 
Deutschland manchmal so ist, wurde 
versucht, die Teleradiologie zu ver-
bieten, weil die Regulierung fehlte. Es 
gab abstruse Argumente, etwa dass 
Teleradiologen unerlaubte Wander-
ärzte seien. 

Doch das ist Schnee von gestern. Wir 
sind gegen das Verbot juristisch vor-
gegangen und konnten eine gute 
Einigung erzielen, die die Teleradio-
logie bundesweit erlaubte. Zielge-
richtete Regulierungen sind durchaus 
etwas Gutes, wenn sie helfen, der 
Qualität zu dienen und die Patienten 
zu schützen.

Redaktion: Von welchem Moment an 
ließ sich mit diesem Geschäftsmodell 
Geld verdienen?

Dr. Möller: Mit dem Photophone konn-
ten wir nichts verdienen. Doch seit-
dem die Teleradiologie ähnlich wie 
die Interventionelle Radiologie fest 
zur Radiologie gehört, ist sie wirt-
schaftlich. In dem Augenblick, in dem 
sie zum Standard wurde, konnten 
Radiologen sich davon ernähren.

Redaktion: Wo steht Ihr Unternehmen 
heute?

Dr. Möller: Wir waren nicht nur Pio
niere, sondern von Beginn an Markt- 
und Innovationsführer – bis heute. Das 
ist unsere Art, weil wir immer wieder 
etwas Neues, Besseres entwickeln und 
nie stillstehen. Wir beschäftigen etwa 
75 Fachärzte für Radiologie und ver-
sorgen 140 Krankenhäuser.

Redaktion: Was waren Meilensteine?

Dr. Möller: Wir haben als Erste das 
Qualitätsmanagement eingeführt, 
denn Qualität ist in der Teleradiolo-
gie ganz wichtig. Sie zieht sich wie 
ein roter Faden durch unsere Arbeit. 
Auch die KI steht für bessere Qualität, 
wir begleiten ihren Einsatz immer wis-
senschaftlich. Mit unseren Studien ha-
ben wir letztes Jahr sogar den „Grand 
Slam der Radiologie“ erreicht: Wir 
konnten unsere Ergebnisse sowohl 
beim Deutschen Röntgenkongress 
(RöKo), beim Europäischen Röntgen-
kongress (ECR) als auch beim Kon-
gress der Radiological Society of 
North America (RSNA) vorstellen. 
Das zeigt, wie seriös wir technische 
Lösungen wissenschaftlich untermau-
ern, bevor wir sie anwenden.

Redaktion: Bitte ein Beispiel.

Dr. Möller: KI kann einer unserer Stu-
dien zufolge eine Hirnblutung oder 
einen Schlaganfall vier Minuten, 
nachdem die CT-Bilder übermittelt 
wurden, befunden. Sie ist meist 
schneller als der Radiologe. Diese 
wenigen Minuten können darüber 
entscheiden, ob ein Patient das Kran-
kenhaus im Rollstuhl oder zu Fuß ver-
lässt. Wir setzen KI nicht nur punktu-
ell ein, sondern generell bei allen 
Befunden. Denn wir können ja im 
Vorfeld nicht wissen, ob ein Patient 
eine Hirnblutung hat oder nicht. Hat 
er sie tatsächlich, profitiert er maxi-
mal von der Schnelligkeit der KI.

Redaktion: Kommt es vor, dass Sie 
technische Neuerungen wieder aussor-
tieren, weil sie sich nicht bewähren?

Dr. Möller: Ja, da haben wir ganz 
aktuell ein KI-Modul, das alte Fraktu-
ren gut erkennt, aber nicht die neuen. 
Das nützt dem Patienten, der mit 
einer Wirbelsäulenfraktur als Notfall 
ins Krankenhaus kommt, gar nichts. 
Wir werden zu einem KI-System 
wechseln, das frische Frakturen bes-
ser erkennt. KI muss einfach sein und 
dem Patienten dienen.

Auch einen fremden IT-Dienstleister 
mit Call-Center haben wir wieder ver-
abschiedet. Rief man dort an, wähnte 
man sich bei einem Telefonanbieter: 
„Wenn Sie dies wollen, drücken Sie 
die 1. Wenn Sie jenes wollen, drü-
cken Sie die 2.“ Man stelle sich eine 
MTRA im Notdienst vor, die dringend 
Hilfe braucht. Sie muss einen kompe-
tenten Ansprechpartner sofort errei-
chen, der in das System schaut und 
das Problem regelt. Wir haben des-
halb einen 24/7-IT-Dienst mit unseren 
eigenen IT-Fachleuten aufgebaut, die 
die technischen Gegebenheiten der 
einzelnen Häuser kennen. Das klappt 
jetzt deutlich besser.

Auch bei unserer Dienstplanung ver-
zichten wir wieder auf eine Dienst-
plan-Software. Mit ihr gelang es nicht, 
individuelle Wünsche zu Arbeitszei-
ten und Arbeitstagen zu berücksich
tigen. Das ist für uns jedoch sehr wich-
tig, damit unsere Teleradiologen sich 
wohlfühlen.

Redaktion: Krankenhäuser und radio-
logische Praxen stehen unter wirt-
schaftlichem Druck. Welche Argu-
mente geben Sie Ihren ärztlichen 
Kollegen an die Hand, um das 
Management von Teleradiologie zu 
überzeugen?
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Dr. Möller: Teleradiologie ist effizient 
und wirtschaftlich. Auf die einzelne 
Untersuchung gerechnet ist es nicht 
sinnvoll, für drei oder vier CTs in der 
Nacht einen Nachtdienst einzurich-
ten und zu bezahlen. Der Teleradiolo-
ge ist hingegen mit 15 bis 20 Unter-
suchungen pro Nacht ausgelastet. 
Das Krankenhaus kann Geld sparen, 
wenn es nur einzelne Untersuchun-
gen honoriert. Das gilt auch für 
Wochenenden und Spitzenzeiten, in 
denen Personal fehlt. Hinzu kommt 
die wachsende Erfahrung mit Notfall-
untersuchungen. Je mehr Erfahrung, 
desto höher die Qualität der Versor-
gung. Mit dieser Erfahrung stärken 
wir die Krankenhäuser. Dabei unter-
stützen wir auch die MTRA. Bei Not-
falluntersuchungen sind unsere Tele-
radiologen in ständigem Kontakt mit 
ihnen.

Redaktion: Welche Rolle spielt das 
Homeoffice?

Dr. Möller: Eine wachsende Rolle. 
Wir bieten den Krankenhäusern jetzt 
auch eine neue Infrastruktur an, damit 
ihre Radiologen von zu Hause aus 
befunden können. So können die 
Häuser bei der Personalsuche das 
Homeoffice in die Arbeitsplatzbe-
schreibung aufnehmen. Das ist ge-
fragt, denn gerade junge Ärztinnen 
und Ärzte in der Familienphase 
möchten es nutzen.

Redaktion: Aber wo bleibt Ihr Um-
satz, wenn die Radiologen der Kran-
kenhäuser zu Hause befunden, statt 
die Teleradiologie nachzufragen?

Dr. Möller: Selbst eine optimal geführ-
te Radiologie hat Engpässe – bei 
Nacht, in der Urlaubszeit, zu Weih-
nachten. Zu diesen Zeiten heben wir 
den Finger, denn dann ist die Tele
radiologie für das Krankenhaus be-

sonders wirtschaftlich. Das Manage-
ment will einen Befundstau verhin-
dern, der schlimmstenfalls dazu führt, 
dass Patienten länger liegen. Eine 
unnötige Bettenbelegung ist viel teu-
rer als die Teleradiologie.

Redaktion: Bis ins Jahr 2050 können 
wir heute kaum blicken. Aber welche 
technischen Neuerungen planen Sie 
für die kommenden fünf Jahre?

Dr. Möller: Im Augenblick sind wir da-
bei, unsere Dienstleistung nahtlos in 

den Krankenhäusern zu integrieren. 
Das ist bei der Vielzahl der Systeme 
nicht trivial. Wir testen gerade, wie 
die Integration noch reibungsloser 
funktioniert. Die Teleradiologie ist so 
dynamisch, dass wir immer wieder 
neue Ideen haben. Auch im Kranken-
haussektor ist viel in Bewegung. Es ist 
immer vom Digitalisierungsstau die 
Rede. Doch ich kann erfreulicherwei-
se für uns sagen, dass wir immer wie-
der gute Ideen auch dafür haben. Die 
Teleradiologie steht an der Spitze der 
Innovation.

Qualitätssicherung I

Genehmigungsvoraussetzungen für Fraktur-
sonografie bei Kindern beschlossen
Seit dem 01.10.2025 kann die Fraktursonografie bei Kindern mit der 
EBM-Nr. 33053 (103 Punkte) abgerechnet werden (siehe Beitrag in 
RWF-Ausgabe 10/2025). Inzwischen haben KBV und Krankenkas-
sen in der Qualitätssicherungsvereinbarung „Ultraschall“ auch die Vo-
raussetzungen für die Abrechnungsgenehmigung festgelegt. 

Nach den Beschlüssen kann die fach-
liche Qualifikation durch die Teilnah-
me an einer strukturierten Fortbildung 
über mindestens sechs Stunden (acht 
Unterrichtseinheiten à 45 Minuten), 
in der entsprechende Kenntnisse und 
Fertigkeiten vermittelt werden, nach-
gewiesen werden. Die strukturierte 
Fortbildung kann insgesamt oder teil-
weise als Onlinekurs abgehalten wer-
den. Alternativ kann bis zum 

01.01.2026 die fachliche Befähi-
gung zur Fraktursonografie auch 
über die selbstständige Durchführung 
von 50 B-Modus-Sonografien bei 
Frakturverdacht, sofern diese vor 
dem 01.10.2025 erbracht worden 
sind, nachgewiesen werden. Die 
Anforderungen an die apparative 
Ausstattung sind in der Anlage III AK 
13.1 der Ultraschall-Vereinbarung 
geregelt.

Qualitätssicherung II

PET/CT: Qualitätssicherungsvereinbarung 
angepasst
KBV und Krankenkassen haben die Qualitätssicherungsvereinbarung 
für die neuen PET/CT-Untersuchungen zum 01.10.2025 angepasst.

Der Gemeinsame Bundesausschuss 
(G-BA) hatte für die PET/CT zwei wei-

tere Indikationen (alle Entitäten des 
aggressiven Non-Hodgkin-Lymphoms 

https://www.rwf-online.de/artikel/kassenabrechnung/2025/09/neu-seit-oktober-2025-fraktursonografie-bei-kindern-nach-ebm-berechnungsfaehig-fachbeitrag
https://www.rwf-online.de/artikel/kassenabrechnung/2025/09/neu-seit-oktober-2025-fraktursonografie-bei-kindern-nach-ebm-berechnungsfaehig-fachbeitrag
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sowie bei Verdacht auf Transformati-
on aus einem follikulären Lymphom) 
in den Leistungskatalog der GKV auf-
genommen und den EBM entspre-
chend angepasst (siehe Beiträge in 
RWF-Ausgabe 05/2025 sowie RWF-
Ausgabe 10/2025). 

Für Ärzte, die bereits über eine Ge-
nehmigung für PET- bzw. PET/CT-Leis-
tungen verfügen, gilt eine Übergangs-
regelung. Sie erhalten eine Genehmi-
gung auch für die neuen Indikatio-
nen, wenn sie diese innerhalb von 
sechs Monaten nach Inkrafttreten der 

geänderten Qualitätssicherungsver-
einbarung (d. h., 31.03.2026) bei 
ihrer Kassenärztlichen Vereinigung 
beantragen und die Anforderungen 
an das interdisziplinäre Team und die 
werktägliche Verfügbarkeit nach § 5 
auch für diese Indikation erfüllt sind. 

Ärzte, die bereits eine Genehmigung 
für das initiale Staging bei aggressi-
ven Non-Hodgkin-Lymphomen nach 
der bis 30.09.2025 geltenden Ver-
einbarung erhalten haben, müssen 
diese Anforderungen nicht erneut 
nachweisen.

EBM 2026

NFDM: Pauschale (Nr. 01641) fällt Ende 2025 
weg – neue Einzelleistung (Nr. 01643) kommt 
Seit 2018 enthält der EBM drei Abrechnungspositionen im Zusam-
menhang mit dem Notfalldatenmanagement (NFDM). Die EBM-
Nr. 01640 für die Anlage, die Nr. 01641 für die Überprüfung und 
Aktualisierung sowie die Nr. 01642 für das Löschen des Notfallda-
tensatzes. Der Bewertungsausschuss hat zum 01.01.2026 die 
Nr. 01641 aus dem EBM gestrichen und durch die neue Nr. 01643 
ersetzt – mit einigen Änderungen für das Arzthonorar.

Die neue Nr. 01643 im Überblick

Die ab 2026 gültige Nr. 01643 ist für 
die Aktualisierung des Notfalldaten-
satzes konzipiert, und zwar als Einzel-
leistung statt als Pauschalleistung (Leis-
tungslegende siehe Kasten zu EBM-
Nr. 01643). 

EBM-Nr. 01643 (bewertet mit 39 Punkten)
Leistungslegende
Aktualisierung eines Notfalldatensatzes gemäß Anlage 4a zum Bundesman-
telvertrag-Ärzte (BMV-Ä)
Obligater Leistungsinhalt
•	Persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt,
•	Aktualisierung medizinisch relevanter Informationen im Notfalldatensatz auf 

der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) einschließlich des Auslesens des 
gespeicherten Notfalldatensatzes und der Übertragung des aktualisierten 
Notfalldatensatzes auf die eGK des Patienten und/oder

•	erstmalige Anlage eines Notfalldatensatzes mit ausschließlichen Eintragun-
gen von Kommunikationsdaten (Versichertendaten, Angaben zu behandeln-
den Ärzten, Eintragungen zu im Notfall zu kontaktierenden Personen) und 
Übertragung auf die eGK des Patienten und/oder

•	Übertragung des in der Vertragsarztpraxis bestehenden Notfalldatensatzes, 
z. B. bei einem Austausch oder Verlust der eGK des Patienten.

Fakultativer Leistungsinhalt
•	Erläuterung der Aktualisierung des Notfalldatensatzes gegenüber dem Pati-

enten und/oder der betreuenden Person;
einmal im Krankheitsfall

Hintergrund der Umstellung 

Mit der Nr. 01641 wird noch bis 
zum 31.12.2025 bei Vorliegen der 
technischen Voraussetzungen die 
Überprüfung und ggf. Aktualisierung 
des Notfalldatensatzes auf der eGK 
als Zuschlag zur Versicherten-, Grund- 
und Konsiliarpauschale vergütet. Dies 
erfolgt im Sinne einer Mischkalkulati-
on und unabhängig davon, ob in 
dem jeweiligen Behandlungsfall tat-
sächlich eine Überprüfung und/oder 
Aktualisierung erfolgt. Die Zusetzung 
erfolgt automatisch durch die Kas-
senärztliche Vereinigung (KV). Die 
Nr. 01641 ist derzeit mit 4 Punkten 
bzw. 0,50 Euro bewertet. Die Vergü-
tung erfolgt extrabudgetär. Ab dem 
01.01.2026 wird diese pauschale 
Vergütung durch eine Einzelleistungs-
vergütung mit der Nr. 01643 ersetzt. 
Die Nr. 01643 ist nur berechnungsfä-
hig, wenn eine Aktualisierung des 
Notfalldatensatzes auch tatsächlich 
erfolgt. Zudem kann die Nr. 01643 
nur einmal im Krankheitsfall (aktuelles 
Quartal und die drei Folgequartale) 
berechnet werden.

Die Pauschalvergütung für die Anlage 
des Notfalldatensatzes (Nr. 01641) 
auf eine Einzelleistungsvergütung (Nr. 
01643) erfolgt, weil sich der Notfall-
datensatz in der vertragsärztlichen 
Versorgung nicht wie erwartet verbrei-
tet hat. Nach den Abrechnungsdaten 
der KVen wurde bislang für lediglich 
rund 2,3 Mio. Patienten ein Notfallda-
tensatz angelegt und damit deutlich 
weniger als prognostiziert. 

https://www.rwf-online.de/artikel/kassenabrechnung/2025/05/pet-ct-leistungskatalog-bei-non-hodgkin-lymphomen-erweitert-fachbeitrag
https://www.rwf-online.de/artikel/kassenabrechnung/2025/09/pet-ct-bei-aggressiven-non-hodgkin-lymphomen-im-ebm-fachbeitrag
https://www.rwf-online.de/artikel/kassenabrechnung/2025/09/pet-ct-bei-aggressiven-non-hodgkin-lymphomen-im-ebm-fachbeitrag
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GOÄ-Reform

Beratungsleistungen in der neuen GOÄ –  
ein erster Überblick
In der aktuell geltenden GOÄ‘96 besteht nur eine begrenzte Mög-
lichkeit, Beratungsleistungen über die Nrn. 1 und 3 GOÄ auch bei 
entsprechendem Zeitaufwand abzubilden. Der Ende Mai vom 
129. Deutschen Ärztetag verabschiedete Entwurf zur GOÄ (GOÄ-E) 
sieht dagegen wesentlich differenziertere Möglichkeiten vor. Hinzu 
kommt, dass Abrechnungsbeschränkungen im Behandlungsfall so-
wie neben anderen Leistungen weitgehend eliminiert werden sollen. 
Die Auswirkungen dieser Neuregelungen sind zwar erfreulich, je-
doch mit einer Kostensteigerung für die Leistungserbringer verbun-
den, deren Auswirkungen noch nicht absehbar sind.

Beratungsleistungen lassen sich 
differenzierter bewerten

Die neuen Beratungsleistungen, nach 
Zeitdauer unterteilt, bieten trotz 
Wegfall der Steigerungsmöglich-
keiten der GOÄ‘96 mehr Möglich-
keiten einer differenzierten Bewer-
tung (Anm. d. Red.: Leistungsbeschrei-
bungen im Folgenden gefettet, An-
merkungen und Zitate kursiv).

Nr. 1 GOÄ-E: Persönliche Beratung 
durch den Arzt, Dauer unter 10 Min 
(14,11 Euro)

Nr. 2 GOÄ-E: Persönliche Beratung 
durch den Arzt, je vollendete 10 Min. 
(21,21 Euro) 
•	Die Leistung nach Nr. 2 ist je Ka-

lendertag bis zu fünfmal berech-
nungsfähig. 

•	Die Leistung nach Nr. 2 ist neben 
der Leistung nach Nr. 1 nicht be-
rechnungsfähig.

•	Die genaue Dauer der 
Gesprächsleistung(en) ist in der 
Rechnung anzugeben

Eine Leistungsbeschreibung von Bera-
tungen im Rahmen einer Videosprech-
stunde fehlt, jedoch heißt es in Nr. 19 

der „Übergeordneten Allgemeinen 
Bestimmungen“ die als Kapitel A neu 
dem Gebührenverzeichnis vorange-
stellt wurden: „Sofern die Leistungsin-
halte dazu geeignet sind, können die 
Leistungen des vorliegenden Gebüh-
renverzeichnisses grundsätzlich auch 
per Videoübertragung (z. B. Video-
sprechstunde) erbracht werden“. Da-
her ist anzunehmen, dass diese Bestim-
mung auch auf die o. a. neuen Bera-
tungsleistungen übertragbar sein wird.

Palliativmedizinische Betreuungen 
erhalten eigene Zuschläge

Palliativmedizinische Betreuungen, 
die bisher nicht abgebildet waren, 
sind nunmehr als Zuschlagspositionen 
zu den Beratungsleistungen möglich:
N. 3 GOÄ-E: Zuschlag zu der Leistung 
nach Nr. 1 oder 2 für die palliativ
medizinische Betreuung des Patienten 
(80,21 Euro)
•	Die abrechnungsbegründende Diag-

nose ist in der Rechnung anzugeben.
•	Der Zuschlag nach Nr. 3 ist im Be-

handlungsfall einmal berechnungs-
fähig. 

Der Behandlungsfall wird gleich defi-
niert wie in der „alten“ GOÄ: „Als 
Behandlungsfall gilt der Zeitraum ei-

nes Monats nach der ersten Inan-
spruchnahme des Arztes“ (vgl. Kapi-
tel A., Nr. 11). Beachtenswert hierbei 
ist auch, dass für die Angehörigen 
von Palliativpatienten eigene Betreu-
ungsleistungen geschaffen wurden:
Nr. 27 GOÄ-E: Betreuung, Aufklä-
rung und Beratung von Angehörigen 
im Rahmen der Behandlung von pal-
liativmedizinischen Patienten, Dauer 
unter 10 Min. (7,72 Euro)
•	Die abrechnungsbegründende Diag-

nose ist in der Rechnung anzugeben.
•	Die Leistung nach Nr. 27 ist entwe-

der als alleinige Gesprächsleistung 
oder als Abschlussleistung zur Leis-
tung nach Nr. 28 berechnungsfähig.

Nr. 28 GOÄ-E: Betreuung, Aufklä-
rung und Beratung von Angehörigen 
im Rahmen der Behandlung von pal-
liativmedizinischen Patienten, je voll-
endete 10 Min. (25,14 Euro)
•	Die abrechnungsbegründende Diag-

nose ist in der Rechnung anzugeben.
•	Die genaue Dauer der Gesprächsleis-

tung ist in der Rechnung anzugeben.
•	Die Leistung nach Nr. 28 ist je Kalen-

dertag bis zu fünfmal berechnungs-
fähig.

Praxistipp

Zu beachten ist die Systematik, 
dass Nr. 27 GOÄ-E auch als Ab-
schlussleistung zu Nr. 28 GOÄ-E 
möglich ist! 

Beispiel: Die Beratung der Ange-
hörigen dauert insgesamt 35 Min. 
Berechnungsfähig sind 3 x Nr. 28 
GOÄ-E (je 10 Min.) und 1 x Nr. 
27 GOÄ-E (verbleibende Zeit un-
ter 10 Min.).

Beratung per Telefon, E-Mail sowie 
zu speziellen Angeboten 

Nicht persönlich (z. B. telefonisch 
oder per E-Mail) durchgeführte Bera-
tungen, die bisher in den Nrn. 1 und  
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3 GOÄ enthalten waren, erhalten ei-
gene Leistungspositionen:
Nr. 4 GOÄ-E: Beratung durch den 
Arzt mittels Telefon oder E-Mail (SMS 
und Chat ausgeschlossen), Dauer bis 
zu 10 Min. (14,01 Euro)
•	Die Leistung nach Nr. 4 ist neben 

der Leistung nach Nr. 5 nicht be-
rechnungsfähig.

Nr. 5 GOÄ-E: Beratung durch den 
Arzt mittels Telefon, Dauer mehr als 
10 Min. (19,26 Euro)
•	Die Leistung nach Nr. 5 ist neben 

der Leistung nach Nr. 4 nicht be-
rechnungsfähig.

Im Gegensatz zu Nr. 2 ist hier nach 
dem Leistungstext eine mehrmalige Be-
rechnung je Kalendertag ausgeschlos-
sen. Deswegen ist hier die richtige 
Zuordnung nach der Zeitdauer (Nr. 4 
oder Nr. 5 GOÄ-E) entscheidend. 
Auch neuere technische Entwicklun-
gen (z. B. Gewinnung von Vitalpara
metern und anderen Daten über 
„Wearables“ und Gesundheits-Apps) 
wurden berücksichtigt:
Nr. 6 GOÄ-E: Ärztliche Beratung des 
Patienten zur Interpretation von selbst-
generierten Vitalparametern und/
oder medizinischen Daten aus elektro-
nischen Anwendungen (z. B. Gesund-
heits-Apps) und/oder Geräten, ggf. 
einschließlich Beratung zur Validität 
der Vitalparameter und/oder medizi-
nischen Daten (43,41 Euro)
•	Die Leistung nach Nr. 6 ist im Kalen-

derjahr einmal berechnungsfähig.

Die Reisemedizinische Beratung, der-
zeit häufiger als IGeL nach den Nrn. 
1 oder 3 GOÄ berechnet, erhält 
ebenfalls eigene Leistungspositionen:
Nr. 7 GOÄ-E: Reisemedizinische Bera-
tung durch den Arzt, einschließlich 
Impfgespräch, ggf. einschließlich Do-
kumentation, Dauer unter 10 Min. 
(6,90 Euro)

•	Die Leistung nach Nummer 7 ist 
entweder als alleinige Gesprächs-
leistung oder als Abschlussleistung 
zur Leistung nach Nummer 8 be-
rechnungsfähig. 

Nr. 8 GOÄ-E: Reisemedizinische Bera-
tung durch den Arzt, einschließlich 
Impfgespräch, ggf. einschließlich 
Dokumentation, je vollendete 10 Min. 
(21,69 Euro)
•	Die Leistung nach Nr. 8 ist je Ka-

lendertag bis zu fünfmal berech-
nungsfähig.

Auch hier ist, im Gegensatz zu den 
Beratungen nach den Nrn. 1 oder 2 
GOÄ, die sich gegenseitig ausschlie-
ßen, eine geänderte Systematik zu be-
achten, die die Kombination von Nr. 7 
und 8 GOÄ-E erlaubt (vgl. Nr. 27 ne-
ben Nr. 28 GOÄ-E, siehe oben). 

Zeitliche Trennung der Beratung von 
anderen Leistungen wird relevant

Bemerkens- und beachtenswert ist im 
Zusammenhang mit den vorstehen-
den Leistungen auch die allgemeine 
Bestimmung Nr. 2 Kapitel B: „Bera-
tungs-, Gesprächs-, Schulungs- und/
oder Betreuungsleistungen sind nicht 
neben Leistungen berechnungsfähig, 
die diese als Teilleistungen enthalten 
und nicht während der Erbringung 
anderer Leistungen. Eine Erbringung 
von Beratungs-, Gesprächs-, Schu-
lungs- und/oder Betreuungsleistungen 
vor oder im Anschluss an eine andere 
Leistung ist berechnungsfähig.“ 

Daraus kann gefolgert werden, dass 
ein Dialog mit Patienten, z. B. wäh-
rend einer Untersuchung, nicht als Be-
ratungsleistung abgerechnet werden 
kann, wohl jedoch eine Beratung im 
Anschluss. Diese zeitliche Trennung 
von anderen Leistungen gilt es künftig 
wohl auch bei der Dokumentation zu 
beachten!

Arbeitszeugnis

Welches Datum 
gehört auf das 
Arbeitszeugnis?
Immer wieder kommt es zu Strei-
tigkeiten über das Zeugnisdatum. 
Ein Arbeitszeugnis, das ein ande-
res Datum als den Beendigungs-
zeitpunkt des Arbeitsverhältnisses 
trägt, könnte darauf hindeuten, 
dass das Arbeitsverhältnis nicht 
einvernehmlich beendet wurde. 
Verständlicherweise möchten Ar-
beitnehmer diesen Eindruck ver-
meiden. Aber: Es bleibt bei dem 
Grundsatz, dass das Zeugnis das 
Datum zu tragen hat – und tra-
gen darf –, das dem Tag der tat-
sächlichen Ausfertigung ent-
spricht (Urteil des Landesarbeits- 
gerichts [LAG] Köln vom 
05.12.2024, Az. 6 SLa 25/24).

von Ass. jur.  
Petra Wronewitz, Bonn

Sachverhalt

Die Parteien streiten über die Rückda-
tierung des vom Arbeitgeber erteilten 
Zeugnisses. In einem gerichtlichen 
Vergleich einigen sich die Parteien 
auf eine Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses zum 28.02.2023 und auf 
die Erteilung eines Arbeitszeugnisses 
mit der Note „gut“. Der Arbeitgeber 
erteilte das Zeugnis, das aber ein 
Datum aus April 2023 trug. Dagegen 
klagte der Arbeitnehmer und begehr-
te die Erteilung eines Zeugnisses mit 
Datum vom 28.02.2023, denn zu 
diesem Zeitpunkt sei das Arbeitsver-
hältnis beendet worden. Das Arbeits-
gericht Aachen wies die Klage ab. 
Dagegen legte der Arbeitnehmer 
Berufung ein. >>
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Entscheidungsgründe

Das LAG Köln folgte in seiner Argu-
mentation der ersten Instanz. Das 
Datum des Zeugnisses entspreche 
dem Grundsatz der Zeugniswahrheit. 
Insbesondere hätten sich die Parteien 
im Vergleich nicht auf ein Zeugnis
datum geeinigt oder gar auf eine be-
stimmte Formulierung. Der Abstand 
von höchstens acht Wochen zwischen 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
und der Erteilung des Zeugnisses las-
se nicht den Schluss zu, dass eine 
gerichtliche Auseinandersetzung der 
Grund für eine verzögerte Ausstel-
lung gewesen sein müsse. Das LAG 
Köln ergänzte, dass das zusätzlich 
vorgebrachte Argument, der Zeit-
punkt für die Beurteilung der Leistung 
und des Verhaltens des Arbeitneh-
mers sei der letzte Arbeitstag, nicht 
überzeuge. Das Verhalten an diesem 
letzten Arbeitstag könne noch 
Gegenstand der Beurteilung sein. Die 
Fälligkeit des Zeugnisanspruchs tritt 
erst ein, wenn der Arbeitnehmer sein 
Wahlrecht – einfaches oder qualifi-
ziertes Zeugnis – ausgeübt hat.

Praxistipp

Auch wenn hier die Klage des Ar-
beitnehmers keinen Erfolg gehabt 
hat, ist dem Arbeitgeber anzura-
ten, es nicht darauf ankommen zu 
lassen und Arbeitszeugnisse stets 
auf den letzten Tag des Arbeitsver-
hältnisses zu datieren. Darüber hi-
naus ist mit der entsprechenden 
Datierung weder ein überobligato-
risches Nachgeben noch ein „Ge-
sichtsverlust“ des Arbeitgebers ver-
bunden. In der gerichtlichen Praxis 
der Vergleichsformulierung wird 
ohnehin meist „automatisch“ der 
letzte Arbeitstag des Arbeitsver-
hältnisses als Erteilungsdatum ei-
nes Zeugnisses eingesetzt.

Steuertipps

Mitarbeitern mit dem Deutschland-Ticket ein 
Incentive bieten
Das 2023 eingeführte Deutschland-Ticket steht trotz der jüngsten Dis-
kussionen hoch im Kurs und ist vor allem bei Arbeitnehmern sehr 
beliebt. Immerhin nutzen es derzeit rund 14 Mio. Menschen. Was 
aber oft vergessen wird: Auch Radiologen können von dem „must 
have“ profitieren – als Incentive für ihre Mitarbeiter.

von Dipl.-Finanzwirt  
Marvin Gummels, Hage

Das ist das Deutschland-Ticket 

Mit dem Deutschland-Ticket können 
seit Mai 2023 deutschlandweit alle 
Verkehrsmittel des Nahverkehrs in 
zweiter Klasse genutzt werden. Be-
günstigt sind z. B. Fahrten mit U- und 
S-Bahnen, Straßenbahnen, Trambah-
nen, Stadt- und Regionalbusse, aber 
auch Regionalzügen wie IRE, RE und 
RB. Das Ticket gilt allerdings nicht in 
Fernverkehrs-Zügen wie dem ICE, IC 
und EC. Es handelt sich bei dem Ticket 
gewissermaßen um eine „Flatrate für 
den Regionalverkehr“, da mit dem 
Ticket der Regionalverkehr unbegrenzt 
oft im Monat genutzt werden kann. 
Zudem ist das Ticket nicht an Landes- 
oder Tarifgrenzen gebunden, sodass 
auch bundeslandübergreifende Rei-
sen kostengünstig vereinfacht werden. 
Das Deutschland-Ticket selbst kann 
als jährliches Abonnement erworben 
werden – entweder mit monatlicher 
oder jährlicher Zahlungsweise. 2026 
kostet das Abo pro Monat ab 63 Eu-
ro und es ist monatlich bis zum 10. 
eines Monats zum Ende des Kalen-
dermonats kündbar. Erfolgt die Kün-
digung also zum Beispiel bis zum 
10.02.2026, dann verliert das Ticket 
ab März 2026 seine Gültigkeit.

Berufspendler mit deutlicher 
Ersparnis

Die geringen Ticketkosten machen 
das Abo vor allem für Berufspendler 
attraktiv. Das gilt natürlich auch für 
Mitarbeiter der Radiologie. Nutzen 

die Mitarbeiter für Fahrten zur Radio-
logie das Deutschland-Ticket, dann 
belaufen sich die jährlichen Fahrtkos-
ten auf nur 756 Euro (12 x 63 Euro) 
und das Ticket lässt sich zugleich auch 
für private Fahrten nutzen. Wird für 
die Fahrt zur Radiologie hingegen ein 
privater PKW genutzt, dann fallen die 
tatsächlichen Fahrtkosten inklusive 
Wertverlust des Fahrzeugs oft deutlich 
höher aus. Kein Wunder also, dass 
viele Arbeitnehmer auf das Deutsch-
land-Ticket umgestiegen sind. Die 
Ersparnis ist einfach zu verlockend.

Wie Radiologen ihre Mitarbeiter 
unterstützen

Gehaltsverhandlungen mit Mitarbei-
ter haben zwei entscheidende Proble-
me: Zum einen führen sie für die 
Radiologie zu einer hohen finanziel-
len Belastung. Und zum anderen er-
hält der Mitarbeiter von der Gehalts-
erhöhung oft nur etwa 50 Prozent 
netto auf seinem Konto – der Rest 
geht an das Finanzamt und die Trä-
ger der Sozialversicherungen. Aus 
diesem Grund bietet es sich bei anste-
henden Gehaltsverhandlungen an, 
nach besseren Gestaltungsmodellen 
als einer regulären Gehaltserhöhung 
zu suchen. Genau hier bietet sich das 
Deutschland-Ticket an. Denn leistet 
der Radiologe zusätzlich zum ohne-
hin geschuldeten Arbeitslohn (§ 8 
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Abs. 4 Einkommensteuergesetz [EStG]) 
an den Mitarbeiter einen Zuschuss zu 
den Aufwendungen für das Deutsch-
land-Ticket, dann ist der Zuschuss 
beim Mitarbeiter gemäß § 3 Nr. 15 
EStG steuerfrei und über § 1 Abs. 1 
Nr. 1 Sozialversicherungsentgeltver-
ordnung (SvEV) beitragsfrei in der 
Sozialversicherung. Zudem kann die 
Radiologie den kompletten Zuschuss 
als Betriebsausgabe absetzen. Das 
gilt unabhängig davon, ob der privi-
legierte Mitarbeiter in der Radiologie 
in Voll- oder Teilzeit beschäftigt wird. 
Zudem profitieren gleichermaßen 
auch Azubis, Aushilfen und Minijob-
ber. Bei Minijobbern wird der steuer- 
und beitragsfreie Zuschuss nicht ein-
mal auf die Minijob-Grenze ange-
rechnet.

Beispiel: Ein Mitarbeiter der Radio
logie hat bisher privat ein Deutsch-
land-Ticket bezogen. Im Rahmen an-
stehender Gehaltsverhandlungen ver-
ständigen sich Radiologe und Mitar-
beiter dahingehend, dass der Mitar-
beiter ab Januar 2026 einen monatli-
chen Zuschuss zu den Ticketkosten 
über 63 Euro erhält.

Lösung: Der Zuschuss ist steuer- und 
beitragsfrei und kommt zu 100 Pro-
zent brutto wie netto beim Mitarbeiter 
an. Damit hat der Mitarbeiter ab so-
fort monatlich 63 Euro „mehr in der 
Tasche“. Eine reguläre steuer- und 
beitragspflichtige Gehaltserhöhung 
über 63 Euro wäre im Vergleich dazu 
nur zu rund 50 Prozent auf dem Kon-
to des Mitarbeiters gelandet und 
wäre infolge der Arbeitgeberanteile 
zu den Sozialabgaben auch für den 
Radiologen teurer gewesen.

Beachte: Der Zuschuss mindert beim 
Mitarbeiter die als Werbungskosten 
abzugsfähige Entfernungspauschale 
(§ 3 Nr. 15 S. 3 EStG). Deshalb muss 

der Radiologe den Zuschuss in der 
Lohnsteuerbescheinigung ausweisen 
(§ 41b Abs. 1 Nr. 6 EStG) und zum 
Nachweis der zweckentsprechenden 
Verwendung eine Kopie des Tickets 
zum Lohnkonto zu nehmen.

Die Überlassung eines Jobtickets

Es geht aber noch besser. Anstatt 
dem Mitarbeiter einen Zuschuss für 
das Deutschland-Ticket zu zahlen, 
kann der Radiologe das Ticket auch 
selbst abschließen und es dem Mitar-
beiter überlassen. Auch diese Über-
lassung führt auf Ebene des Mitarbei-
ters zu steuer- und beitragsfreiem 
Arbeitslohn (§ 3 Nr. 15 S. 2 EStG) 
und beim Radiologen zum Betriebs-
ausgabenabzug. Sie hat für den 
Radiologen aber einen entscheiden-
den Vorteil: Würde der Radiologe ei-
nen Zuschuss zahlen, dann wird er 
mit monatlich 63 Euro (Ticketpreis) 
belastet. Weil der Radiologe dem 
Mitarbeiter nun jedoch das Ticket als 
Jobticket überlässt, reduziert sich der 
Ticketpreis um fünf Prozent. Damit 
wird der Radiologe nicht mehr mit 
monatlich 63 Euro, sondern mit 
59,85 Euro belastet – ein Nettovor-
teil von monatlich 3,15 Euro je Ticket.

Beispiel: Ein Radiologe schließt für 
einen Mitarbeiter der Radiologie ein 
Deutschland-Ticket ab und übernimmt 
die vollen Ticketkosten von grundsätz-
lich 63 Euro im Monat. Deshalb redu-
ziert sich der Ticketpreis auf monat-
lich 59,85 Euro.

Lösung: Die von dem Radiologen ge-
zahlten und rabattierten 59,85 Euro 
sind in der Gewinnermittlung der Ra-
diologie als Betriebsausgabe abzugs-
fähig. Bei dem begünstigten Mitar-
beiter führt das kostenlos erhaltene 
Ticket hingegen nicht zu steuer- und 
beitragspflichtigem Arbeitslohn (§ 3 
Nr. 15 S. 3 EStG).

Hinweis: Auch diese steuerfreie Leis-
tung mindert beim Mitarbeiter die 
Entfernungspauschale, weshalb der 
Radiologe den steuerfreien Vorteil in 
der Lohnsteuerbescheinigung auswei-
sen muss ((§ 41b Abs. 1 Nr. 6 EStG).

Fazit

Stehen Gehaltsverhandlungen an, 
sollten Radiologen nicht vor-
schnell einer klassischen Gehalts-
erhöhung zustimmen. Denn die 
würde der Radiologie teuer zu 
stehen kommen und beim Mitar-
beiter nur zu einem Bruchteil an-
kommen. Besser fahren Radiolo-
gen, wenn sie ein Deutschland-Ti-
cket überlassen oder einen Zu-
schuss für das Ticket zahlen. Es 
lohnt sich also, die Mitarbeiter 
vorab zu befragen, ob sie bereits 
ein Deutschland-Ticket besitzen 
bzw. ob sie gerne eins hätten.


